
Der Unterausschuss empfahl dem Haupt- und Finanzausschuss, die 
Konsolidierungspotentiale mit den Ordnungsnummern FB4_008 und FB4_009 zu 
streichen. 
 
 
Bei dem Konsolidierungspotential mit der Ordnungsnummer FB4_008 handelt es sich 
um den Zuschuss an den katholischen Verein für soziale Dienste RSK e.V. (SKM). Die 
Streichung wurde bei einer Enthaltung durch den Ausschuss empfohlen. 
 
 
Bei dem Konsolidierungspotential mit der Ordnungsnummer FB4_009 handelt es sich 
um den Zuschuss an den Verein „Hoffnung für das Leben“. Die Streichung wurde bei ein 
Gegenstimmen von CDU und FDP durch den Ausschuss mehrheitlich empfohlen. 
 
 
Die anderen Konsolidierungspotentiale mit den Ordnungsnummer 

- FB4_001 (Förderung der Beratungsstelle PRO FAMILIA) 
- FB4_002 (Maßnahmen zur Integration von Ausländern) 
- FB4_003 (Maßnahmen zur Integration von Behinderten) 
- FB4_004 (Miete für angemietete Objekte (hier Schützenhaus Niederpleis als 

Seniorenbegegnungsstätte in der Trägerschaft derAWO, Ortsverein Niederpleis)) 
- FB4_005 (Nebenkosten für angemietete Objekte (hier Schützenhaus Niederpleis 

als Seniorenbegegnungsstätte in der Trägerschaft derAWO, Ortsverein 
Niederpleis)) 

- FB4_007 (Veranstaltungen des Integrationsrates) 
- FB4_0010 (Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege) 
- FB4_0011 (Zuschüsse zu Nachbarschaftshilfen und Selbsthilfegruppen) 
- FB4_0012 (Zuschüsse zu den Betreuungskosten der Altentagesstätten) 
- FB4_0013 (Zuwendungen außerhalb des SGB XII) 

werden nicht mehr weiterverfolgt werden. 


